
 
 
Gemeindeverwaltung Arnsdorf                                   Arnsdorf, 24.07.2024 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf 
 
In der 52. öffentlichen TA-Sitzung (Sondersitzung) am 22.07.2024 wurden folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
Beschluss-Nr. 299/52/TA/2024 
Der Technische Ausschuss beschließt die Aufhebung des Beschlusses-Nr. 285/50/TA/2024.  
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.   
 
Beschluss-Nr. 300/52/TA/2024 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Bau einer freistehenden Terrassenüberdachung 
aus Holz, Grundstück in 01477 Arnsdorf, Karswaldsiedlung 5, Gemarkung Arnsdorf, Flurstücke 
408/14, 408/15 aus planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB zu. 
Zum geplanten Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB erteilt. 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
Beschluss-Nr. 301/52/TA/2024 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag vom 05.01.2024 mit ergänzenden Unterlagen vom 
01.07.2024 auf Ausnahme zur Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Freizeitpark Arnsdorf - Sondergebiet, Wohngebiet, 5. Änderung, 1. 
Überarbeitung vom 23.10.2023 für die Errichtung einer Stützmauer, Grundstück in 01477 Arnsdorf, 
Buchenweg 7, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 888 zu. 
Das gemeindliche Einvernehmen zu o.g. Vorhaben wird gemäß § 14 Abs. 2 BauGB erteilt.  
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
Beschluss-Nr. 302/52/TA/2024 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag vom 10.05.2024 auf Ausnahme zur Veränderungs-
sperre nach § 14 Abs. 2 BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Freizeitpark Arns-
dorf - Sondergebiet, Wohngebiet, 5. Änderung, 1. Überarbeitung vom 23.10.2023 für die Errichtung 
von Stützelementen, Grundstück in 01477 Arnsdorf, Birkenweg 4, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 
904 zu.  
Das gemeindliche Einvernehmen zu o.g. Vorhaben wird gemäß § 14 Abs. 2 BauGB erteilt.  
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 
 
 
 
Frank Eisold 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


